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Gemeinde Hohenkirchen

Beschlussvorlage

Federführend:
FB II Bau- und Ordnungswesen

Vorlage-Nr:
Status:
Datum:
Verfasser:

GV Hokir/15/9103
öffentlich
06.01.2015
Carola Mertins

Beschluss über die 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 1 "Alt 
Jassewitz"
Hier: Abwägungs- und Satzungsbeschluss
Beratungsfolge:
Gremium Teilnehmer Ja Nein Enthaltung

Bauausschuss der Gemeinde Hohenkirchen
Gemeindevertretung Hohenkirchen

Sachverhalt:
Die Gemeindevertretung hat am 06.05.2014 die Aufstellung der 3. Änderung des 
Bebauungsplanes Nr. 1 "Alt Jassewitz" beschlossen. Die Zielsetzung der Gemeinde für die 
3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 1 ist die orts- und landschaftsverträgliche 
Arrondierung der vorhandenen dörflichen Hofstelle auf dem Flurstück 3/13 der Flur 1 in der 
Gemarkung Alt Jassewitz. Die in Teilen geänderte städtebauliche Zielsetzung der Gemeinde 
macht eine Änderung des Bebauungsplanes Nr. 1 für den Bereich der festgesetzten 
Grünfläche notwendig. Am 20.08.2014 wurde der Entwurf der 3. Änderung des 
Bebauungsplanes Nr.1 durch die Gemeindevertretung gebilligt und für die 
Öffentlichkeitsbeteiligung bestimmt. Die öffentliche Auslegung sowie die Beteiligung der von 
der Planung berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sowie der 
Nachbargemeinden haben ordnungsgemäß stattgefunden. Die abgegebenen 
Stellungnahmen wurden geprüft und in die Abwägung eingestellt. Von den berührten 
Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange sowie den Nachbargemeinden wurden 
keine Stellungnahmen abgegeben, die zu einer wesentlichen Änderung der 
Planungskonzeption geführt haben. Bürger haben sich nicht zu der Planung geäußert.
Nunmehr kann von der Gemeindevertretung der Abwägungs- und Satzungsbeschluss 
gefasst werden.

Beschlussvorschlag:
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Hohenkirchen beschließt:
1. Die Gemeindevertretung hat die während der Beteiligung der berührten Behörden, der 

sonstigen Träger öffentlicher Belange sowie der Nachbargemeinden vorgebrachten 
Stellungnahmen mit folgendem Ergebnis geprüft:    siehe Anlage       

2. Die Anlage ist Bestandteil des Beschlusses. 

3. Der Bürgermeister wird beauftragt, den Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher 
Belange sowie den Nachbargemeinden, die Stellungnahmen vorgebracht haben, das 
Abwägungsergebnis mitzuteilen.

4. Aufgrund des § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 23.9.2004 (BGBl. I S. 2414) einschließlich aller rechtswirksamen Änderungen 
beschließt die Gemeindevertretung der Gemeinde Hohenkirchen die 3. Änderung des 
Bebauungsplanes Nr. 1 mit der Gebietsbezeichnung "Alt Jassewitz" als Satzung.

5. Die Begründung zur 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 1 wird gebilligt.
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6. Der Bürgermeister wird beauftragt, den Satzungsbeschluss über die 3. Änderung des 
Bebauungsplanes Nr. 1 ortsüblich bekannt zu machen. Dabei ist anzugeben, wo die 
Satzung und die Begründung dazu eingesehen und über den Inhalt Auskunft zu erhalten 
ist.

Finanzielle Auswirkungen:
Keine. Die Planungskosten werden vollständig vom Eigentümer des Flurstücks 3/13, Flur 1, 
Gemarkung Alt Jassewitz, übernommen.

Anlagen:
1. Abwägungsunterlagen
2. Plan und Begründung

Sachbearbeiter/in Fachbereichsleitung
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Stellungnahme Behörde/TÖB/Nachbargemeinde/Bürger Abwägung der Gemeinde Hohenkichen 

 1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass die Planung keine 
raumordnerische Relevanz entfaltet. 
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Stellungnahme Behörde/TÖB/Nachbargemeinde/Bürger Abwägung der Gemeinde Hohenkichen 

 2 
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Stellungnahme Behörde/TÖB/Nachbargemeinde/Bürger Abwägung der Gemeinde Hohenkichen 

 3 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Stellungnahmen der Fachbehörden des Landkreises werden 
im Folgenden behandelt und in die Abwägung eingestellt. 
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Stellungnahme Behörde/TÖB/Nachbargemeinde/Bürger Abwägung der Gemeinde Hohenkichen 

 4 

 

 
 
 
 
 
Untere Wasserbehörde: 
 
 
 
 
Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass seitens der Unteren 
Wasserbehörde keine der Planung entgegenstehenden Belange 
geltend gemacht werden. 
 

 
 
Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass die Versorgungspflicht 
mit Trink- und Brauchwasser für den Zweckverband Wismar be-
steht. Der Flächeneigentümer wird eine entsprechende An-
schlussgestattung mit dem Zweckverband vereinbaren. 
 
 
Der Zweckverband Wismar ist für die Ortslage Alt Jasswitz von 
der Pflichtaufgabe der Abwasserentsorgung befreit worden. Die-
se Pflicht obliegt daher den Grundstückseigentümern. Die not-
wendige wasserrechtliche Erlaubnis wird vom Grundstückseigen-
tümer beantragt. 
 
Bezüglich des Niederschlagswassers gilt die Festsetzung der 
Ursprungssatzung, die eine Versickerung auf dem Grundstück 
vorschreibt, unverändert fort. Es liegen der Gemeinde keine Er-
kenntnisse darüber vor, dass es zu Problemen in der Umsetzung 
dieser Festsetzung im Geltungsbereich des Bebauungsplanes 
Nr. 1 gekommen ist.  
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Stellungnahme Behörde/TÖB/Nachbargemeinde/Bürger Abwägung der Gemeinde Hohenkichen 

 5 

 

 
 
Durch den Grundstückseigentümer wird die notwendige wasser-
rechtliche Erlaubnis mit den vorgeschriebenen Unterlagen bean-
tragt, sofern dies notwendig ist. Die nebenstehenden Anforde-
rungen werden dabei durch den Bauherrn beachtet. 
 
Die Hinweise zur Versickerung von Niederschlagswasser werden 
durch den Grundstückseigentümer beachtet. 
 
 
 
 
 
 
 
Die gegebenen Hinweise zu den gesetzlichen Anforderungen 
zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen sowie bei not-
wendigen Erdaufschlüssen sind Bestandteil der Planunterlage. 
Die Hinweise zum Umgang mit Drainageleitungen u.a. werden 
durch den Flächeneigentümer im Rahmen von Erdarbeiten be-
achtet. 
 
 
 
Untere Abfallbehörde: 
 
 
Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass seitens der Unteren 
Abfallbehörde auf keine entgegenstehenden Belange hingewie-
sen wird. 
 
Der Hinweis wird beachtet. 
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Stellungnahme Behörde/TÖB/Nachbargemeinde/Bürger Abwägung der Gemeinde Hohenkichen 

 6 

 

 
 
 
 
 
Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass im Plangebiet keine 
schädlichen Bodenveränderungen bekannt sind. 
 
Die Hinweise zum Bodenschutz und zur Meldepflicht von schäd-
lichen Bodenveränderungen oder Altlasten sind in die Planunter-
lage aufgenommen und ergänzt worden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Untere Naturschutzbehörde: 
 
 
 
Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass von der Unteren Natur-
schutzbehörde keine entgegenstehenden Belange vorgebracht 
werden. 
 
 
 
 
Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass artenschutzrechtliche 
Belange nur untergeordnet berührt werden. 
 

9 von 51 in Zusammenstellung



 

Stellungnahme Behörde/TÖB/Nachbargemeinde/Bürger Abwägung der Gemeinde Hohenkichen 

 7 

 

 
 
Untere Immissionsschutzbehörde: 
 
 
 
 
 
 
 
Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass die Planänderung im-
missionsschutzrechtlich nicht relevant ist. 
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Stellungnahme Behörde/TÖB/Nachbargemeinde/Bürger Abwägung der Gemeinde Hohenkichen 

 8 

 

 
 
 
Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass seitens der Straßenauf-
sichtsbehörde und des Straßenbaulastträgers keine Einwände 
gegen die Planung bestehen. 
 
Seitens des Gesundheitsamtes bestehen keine Bedenken. 
 
FD Bauordnung und Planung: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Entscheidung der Gemeinde, die 3. Änderung des Bebau-
ungsplanes Nr. 1 im vereinfachten Verfahren gem. § 13 BauGB 
durchzuführen ist ausreichend begründet. 
 
 
Die Gemeinde folgt dem Hinweis, das Geh-, Fahr- und Leitungs-
recht deutlich erkennbar zu vermaßen.  
 
Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass durch die Festsetzung 
eines Geh-, Fahr- und Leitungsrechtes nur die planungsrechtli-
chen Voraussetzungen für die Inanspruchnahme der betroffenen 
Flächen geschaffen werden. Zum Nachweis einer gesicherten 
Erschließung muss zusätzlich eine Baulast gesichert werden. 
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Stellungnahme Behörde/TÖB/Nachbargemeinde/Bürger Abwägung der Gemeinde Hohenkichen 

 9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Die nebenstehenden Anforderungen werden als Hinweis in die 
Begründung aufgenommen. 
 
Die Gemeinde geht davon aus, dass aufgrund der vorgesehen 
aufgelockerten Bebauung und der Zuordnung der überbaubaren 
Grundstücksfläche im Geltungsbereich der 3. Änderung eine ge-
sonderte Festsetzung der Gebäudehöhen, getrennt nach Dach-
eindeckungsmaterialien, nicht notwendig ist. Eine Beeinträchti-
gung des Ortsbildes oder der Nachbargrundstücke durch die 
festgesetzte Firsthöhe ist ausgeschlossen. 
 
In der Planzeichenerklärung werden die Rechtsgrundlagen wei-
ter präzisiert. 
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Stellungnahme Behörde/TÖB/Nachbargemeinde/Bürger Abwägung der Gemeinde Hohenkichen 

 10 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vorhandene Aufnahme- und Sicherungspunkte des Lagenetzes 
sowie Grenzpunkte der Flurstücksgrenzen werden durch die Flä-
cheneigentümer erhalten.  
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Stellungnahme Behörde/TÖB/Nachbargemeinde/Bürger Abwägung der Gemeinde Hohenkichen 

 11 
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Stellungnahme Behörde/TÖB/Nachbargemeinde/Bürger Abwägung der Gemeinde Hohenkichen 

 12 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass aus landwirtschaftlicher 
Sicht keine Bedenken oder Anregungen geäußert werden. 
 
 
 
Das Plangebiet befindet sich in keinem Verfahren zur Neurege-
lung der Eigentumsverhältnisse. 
 
 
 
Es sind keine durch das StALU zu vertretenden Umweltbelange 
betroffen. 
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Stellungnahme Behörde/TÖB/Nachbargemeinde/Bürger Abwägung der Gemeinde Hohenkichen 

 13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass keine wasserwirtschaft-
liche Bedenken bestehen. 
 
 
Die für Bodenschutz und Altlasten zuständige Behörde ist betei-
ligt wurden. 
 
 
Ein entsprechender Hinweis zu den Meldepflichten bezüglich 
Altlasten ist Bestandteil der Planunterlage.  
 
 
 
Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass keine immissions-
schutz- sowie abfallrechtlichen Bedenken bestehen. 
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Stellungnahme Behörde/TÖB/Nachbargemeinde/Bürger Abwägung der Gemeinde Hohenkichen 

 14 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass vom Landesamt für Kul-
tur und Denkmalpflege keine Einwände erhoben werden. 
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Stellungnahme Behörde/TÖB/Nachbargemeinde/Bürger Abwägung der Gemeinde Hohenkichen 

 15 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass sich im Plangebiet kei-
ne Festpunkte des amtlichen geodätischen Grundlagennetzes 
des Landes befinden. 
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Stellungnahme Behörde/TÖB/Nachbargemeinde/Bürger Abwägung der Gemeinde Hohenkichen 

 16 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass für das Plangebiet eine 
grundsätzliche Anschlussmöglichkeit an die öffentliche Wasser-
versorgung besteht. Die Versorgung erfolgt über das festgesetz-
te Geh-, Fahr- und Leitungsrecht. 
 
Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass eine Löschwasserver-
sorgung aus dem Trinkwassernetz nicht möglich ist. Die Lösch-
wasserversorgung ist über vorhandene Teiche gesichert. 
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Stellungnahme Behörde/TÖB/Nachbargemeinde/Bürger Abwägung der Gemeinde Hohenkichen 

 17 
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Stellungnahme Behörde/TÖB/Nachbargemeinde/Bürger Abwägung der Gemeinde Hohenkichen 

 18 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass der Wasser- und Bo-
denverband der Planung zustimmt. 
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Stellungnahme Behörde/TÖB/Nachbargemeinde/Bürger Abwägung der Gemeinde Hohenkichen 

 19 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass sich im Plangebiet kei-
ne Versorgungsanlagen der E.ON Hanse AG befinden. 
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Stellungnahme Behörde/TÖB/Nachbargemeinde/Bürger Abwägung der Gemeinde Hohenkichen 

 20 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass sich im Plangebiet kei-
ne Anlagen der ONTRAS oder der VGS befinden. 
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Stellungnahme Behörde/TÖB/Nachbargemeinde/Bürger Abwägung der Gemeinde Hohenkichen 

 21 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass von der e.dis keine Be-
denken erhoben werden. 
 
 
Die nebenstehenden Hinweise bzgl. Bauarbeiten und An-
schlussbedingungen werden durch den Flächeneigentümer be-
achtet. 
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Stellungnahme Behörde/TÖB/Nachbargemeinde/Bürger Abwägung der Gemeinde Hohenkichen 

 22  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eine entsprechende Vereinbarung wird durch den Grundstücks-
eigentümer mit dem Versorger getroffen. 
 
 
 
Baumpflanzungen im öffentlichen Bereich sind nicht vorgesehen. 
 
 
 
 
 
Die Hinweise werden beachtet. 
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Stellungnahme Behörde/TÖB/Nachbargemeinde/Bürger Abwägung der Gemeinde Hohenkichen 

 23 
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Stellungnahme Behörde/TÖB/Nachbargemeinde/Bürger Abwägung der Gemeinde Hohenkichen 

 24 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass die nachbarschaftlichen 
Belange der Gemeinde Warnow durch die Planung nicht berührt 
werden. 
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Stellungnahme Behörde/TÖB/Nachbargemeinde/Bürger Abwägung der Gemeinde Hohenkichen 

 25 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass die nachbarschaftlichen 
Belange der Stadt Grevesmühlen durch die Planung nicht be-
rührt werden. 
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Stellungnahme Behörde/TÖB/Nachbargemeinde/Bürger Abwägung der Gemeinde Hohenkichen 

 26 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass die nachbarschaftlichen 
Belange der Gemeinde Gägelow durch die Planung nicht berührt 
werden. 
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